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Bayerisches Gesetz zur Bildung, Erziehung und Betreuung 
von Kindern in Kindergärten, anderen Kindertages
einrichtungen und in Tagespflege
(Bayerisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz –
BayKiBiG)

Vom 8. Juli 2005 (GVBl. S. 236) BayRS 2231-1-A  
Vollzitat nach RedR: Bayerisches Kinderbildungs- und 
-betreuungsgesetz (BayKiBiG) vom 8. Juli 2005  
(GVBl. S. 236, BayRS 2231-1-A), das zuletzt durch Gesetz 
vom 10. August 2023 (GVBl. S. 499) geändert worden ist

1. Teil  
Allgemeine Bestimmungen

Art. 1
Geltungsbereich
1Dieses Gesetz gilt für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern 
in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege. 2Es findet keine Anwen-
dung auf heilpädagogische Tagesstätten.

Art. 2
Begriffsbestimmungen

(1) 1Kindertageseinrichtungen sind außerschulische Tageseinrichtungen 
zur regelmäßigen Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern. 2Dies 
sind Kinderkrippen, Kindergärten, Horte und Häuser für Kinder:
1.	 Kinderkrippen sind Kindertageseinrichtungen, deren Angebot sich über-

wiegend an Kinder unter drei Jahren richtet,
2.	 Kindergärten sind Kindertageseinrichtungen, deren Angebot sich über-

wiegend an Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung richtet,
3.	 Horte sind Kindertageseinrichtungen, deren Angebot sich überwiegend 

an Schulkinder richtet und
4.	 Häuser für Kinder sind Kindertageseinrichtungen, deren Angebot sich 

an Kinder verschiedener Altersgruppen richtet.
3Kindertageseinrichtungen müssen nicht zwingend gebäudebezogen sein.
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(2) Eine regelmäßige Bildung, Erziehung und Betreuung im Sinn des 
Abs. 1 Satz 1 setzt voraus, dass die überwiegende Zahl der Kinder über 
einen Zeitraum von mindestens einem Monat die Kindertageseinrichtung 
durchschnittlich mindestens 20 Stunden pro Woche besucht.

(3) Integrative Kindertageseinrichtungen sind alle unter Abs. 1 genannten 
Einrichtungen, die von bis zu einem Drittel, mindestens aber von drei Kindern 
mit Behinderung oder von Behinderung bedrohten Kindern besucht werden.

(4) Tagespflege ist die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern durch 
eine Tagespflegeperson im Umfang von durchschnittlich mindestens 10 Stun-
den wöchentlich pro Kind in geeigneten Räumlichkeiten.

(5) 1Bei der Feststellung von Mindestbesuchszeiten und der Mindestbu-
chungszeit nach Art. 21 Abs. 4 Satz 4 werden Zeiten in Kindertageseinrich-
tungen oder Tagespflege jeweils mit Zeiten in schulischen Einrichtungen zu-
sammengerechnet. 2Die Berechnung der kindbezogenen Förderung (Art. 21) 
erfolgt nur bezogen auf die jeweiligen Buchungszeiten in der Kindertagesein-
richtung oder bei der Tagespflegeperson. 3Eine Zusammenrechnung nach 
Satz 1 erfolgt nur, wenn die Kindertageseinrichtung ununterbrochen für min-
destens zwei volle Kalenderjahre die Voraussetzungen für eine kindbezogene 
Förderung nach diesem Gesetz ohne Anwendung des Satzes 1 erfüllt hat.

Art. 3
Träger von Kindertageseinrichtungen

(1) Träger von Kindertageseinrichtungen können kommunale, freige-
meinnützige und sonstige Träger sein.

(2) 1Kommunale Träger sind Gemeinden, Gemeindeverbände, Verwaltungs-
gemeinschaften und kommunale Zweckverbände. 2Als kommunale Träger im 
Sinn dieses Gesetzes gelten auch selbstständige Kommunalunternehmen des 
öffentlichen Rechts (Art. 89 GO), juristische Personen des Privatrechts sowie 
rechtsfähige Personenvereinigungen, an denen kommunale Gebietskörper-
schaften mehrheitlich beteiligt sind beziehungsweise in denen sie einen be-
herrschenden Einfluss ausüben.

(3) Freigemeinnützige Träger sind sonstige juristische Personen des öffent-
lichen und solche des privaten Rechts, deren Tätigkeit nicht auf Gewinn-
erzielung gerichtet ist.

(4) Sonstige Träger sind insbesondere Elterninitiativen, privatwirtschaft-
liche Initiativen, nichtrechtsfähige Vereine und natürliche Personen.

Art. 4
Allgemeine Grundsätze

(1) 1Die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern liegt in der vor-
rangigen Verantwortung der Eltern; Eltern im Sinn dieses Gesetzes sind 
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Art. 6  Planungsverantwortung

die jeweiligen Personensorgeberechtigten. 2Die Kindertageseinrichtun-
gen und die Tagespflege ergänzen und unterstützen die Eltern hierbei. 
3Das pädagogische Personal hat die erzieherischen Entscheidungen der 
Eltern zu achten.

(2) 1Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Landkreise und kreis-
freie Städte) und die Gemeinden sollen mit der freien Jugendhilfe unter Ach-
tung ihrer Selbstständigkeit partnerschaftlich zusammenarbeiten. 2Gleiches 
gilt für die Zusammenarbeit mit den überörtlichen Sozialhilfeträgern bei inte-
grativen Kindertageseinrichtungen.

(3) Soweit Kindertageseinrichtungen in gleichermaßen geeigneter Weise 
wie von einem kommunalen Träger auch von freigemeinnützigen Trägern 
betrieben werden oder rechtzeitig geschaffen werden können, sollen die Ge-
meinden und die Träger der öffentlichen Jugendhilfe von eigenen Maßnah-
men absehen.

2. Teil  
Sicherstellung und Planung

Art. 5
Sicherstellung eines ausreichenden Betreuungsangebots

(1) Die Gemeinden sollen im eigenen Wirkungskreis und in den Grenzen 
ihrer Leistungsfähigkeit gewährleisten, dass die nach der Bedarfsfeststel-
lung (Art. 7) notwendigen Plätze in Kindertageseinrichtungen und in Ta-
gespflege rechtzeitig zur Verfügung stehen.

(2) Soweit Plätze in einer Kindertageseinrichtung notwendig sind, um 
den Bedarf aus mehreren Gemeinden zu decken, sollen die betreffenden 
Gemeinden diese Aufgabe im Weg kommunaler Zusammenarbeit erfüllen.

(3) Die Aufgaben des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe blei-
ben unberührt.

Art. 6
Planungsverantwortung

(1) 1Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe tragen für die Ver-
sorgung mit Plätzen in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege die 
Gesamtverantwortung für die Planung. 2Dies gilt mit Blick auf das Gesetz 
zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen sowie zu dem Fakulta-
tivprotokoll vom 13. Dezember 2006 zum Übereinkommen der Vereinten 
Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen vom 21. De-
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zember 2008 (BGBl II S. 1419) in Verbindung mit Art. 4 Abs. 2, Art. 7 und 
24 des genannten Übereinkommens auch für die Versorgung mit Plätzen 
für Kinder mit bestehender oder drohender Behinderung.

(2) 1Die Gemeinden und die Träger der freien Jugendhilfe sowie die überört-
lichen Sozialhilfeträger sind in alle Phasen der Bedarfsplanung und des Pla-
nungsverfahrens nach § 80 des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII) 
einzubeziehen. 2Die Planung der Plätze für Schulkinder ist zusätzlich mit der 
Schulaufsicht abzustimmen.

Art. 7
Örtliche Bedarfsplanung
1Die Gemeinden entscheiden, welchen örtlichen Bedarf sie unter Berücksich-
tigung der Bedürfnisse der Eltern und ihrer Kinder für eine kindgerechte Bil-
dung, Erziehung und Betreuung sowie sonstiger bestehender schulischer An-
gebote anerkennen. 2Hierbei sind auch die Bedürfnisse von Kindern mit be-
stehender oder drohender Behinderung an einer wohnortnahen Betreuung in 
einer Kindertageseinrichtung im Sinn dieses Gesetzes zu berücksichtigen. 
3Die Bedarfsplanung nach § 80 SGB VIII bleibt unberührt. 4Die Gemeinden 
haben die Entscheidung nach Satz 1 entsprechend den örtlichen Gegebenhei-
ten regelmäßig zu aktualisieren.

Art. 8
Überörtliches Planungsverfahren

(1) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben im Einverneh-
men mit der Gemeinde die Schaffung der notwendigen Plätze zu planen.

(2) Soweit Plätze in einer Kindertageseinrichtung notwendig sind, um 
den Bedarf aus mehreren Gemeinden zu decken, wirken die örtlichen Trä-
ger der öffentlichen Jugendhilfe darauf hin, dass die betroffenen Gemein-
den bei der Planung, der Finanzierung und dem Betrieb überörtlicher Kin-
dertageseinrichtungen zusammenarbeiten.

3. Teil  
Sicherung des Kindeswohls

Art. 9
Betriebs- und Pflegeerlaubnis

(1) 1Soweit Kindertageseinrichtungen im Sinn dieses Gesetzes nicht von den 
Vorschriften des Achten Buches Sozialgesetzbuch erfasst sind, bedürfen ihre 
Träger einer Betriebserlaubnis. 2Die §§ 45 bis 48 a sowie § 90 Abs. 3 SGB VIII 
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gelten entsprechend. 3Art. 42 des Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze 
bleibt unberührt.

(2) 1Eine Tagespflegeperson darf im Rahmen der Pflegeerlaubnis nach § 43 
Abs. 3 Satz 1 SGB VIII insgesamt höchstens acht Pflegeverhältnisse eingehen. 
2Schließen sich mehrere Tagespflegepersonen zusammen (Großtagespflege) 
und betreuen diese mehr als acht gleichzeitig anwesende Kinder, muss min-
destens eine Tagespflegeperson eine pädagogische Fachkraft sein. 3Wenn
1.	 gleichzeitig mehr als zehn Kinder oder insgesamt mehr als 16 Kinder von 

mehreren Tagespflegepersonen in Zusammenarbeit betreut werden oder
2.	 dauerhaft mehr als drei Tagespflegepersonen in der Betreuung derselben 

Kinder eingesetzt werden sollen,

findet § 45 SGB VIII Anwendung.
(3) weggefallen

Art. 9 a
Verbot der Gesichtsverhüllung
1Beschäftigte in Kindertageseinrichtungen dürfen während der Besuchszeit 
ihr Gesicht nicht verhüllen, es sei denn, betreuungsbedingte Gründe stehen 
dem entgegen. 2Satz 1 gilt für Tagespflegepersonen entsprechend.

Art. 9 b
Kinderschutz

(1) 1Die Träger der nach diesem Gesetz geförderten Einrichtungen haben 
sicherzustellen, dass
1.	 deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die 

Gefährdung eines von ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen eine Ge-
fährdungseinschätzung vornehmen,

2.	 bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft be-
ratend hinzugezogen wird,

3.	 die Eltern sowie das Kind oder der Jugendliche in die Gefährdungsein-
schätzung einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz 
des Kindes oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.

2Insbesondere haben die Träger dafür Sorge zu tragen, dass die Fachkräfte 
bei den Eltern auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie 
diese für erforderlich halten, und das Jugendamt informieren, falls die Ge-
fährdung nicht anders abgewendet werden kann.

(2) 1Bei der Anmeldung zum Besuch einer Kindertageseinrichtung oder 
bei Aufnahme eines Kindes in die Tagespflege haben die Eltern eine Bestäti-
gung der Teilnahme des Kindes an der letzten fälligen altersentsprechenden 
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Früherkennungsuntersuchung vorzulegen. 2Die Nichtvorlage einer Bestäti-
gung ist für die Förderung nach diesem Gesetz unschädlich. 3Der Träger ist 
verpflichtet, schriftlich festzuhalten, ob vonseiten der Eltern ein derartiger 
Nachweis vorgelegt wurde.

4. Teil  
Bildungs- und Erziehungsarbeit

Art. 10
Auftrag zur Bildung, Erziehung und Betreuung in Kindertageseinrichtungen

(1) 1Kindertageseinrichtungen bieten jedem einzelnen Kind vielfältige 
und entwicklungsangemessene Bildungs- und Erfahrungsmöglichkeiten, 
um beste Bildungs- und Entwicklungschancen zu gewährleisten, Entwick-
lungsrisiken frühzeitig entgegenzuwirken sowie zur Integration zu befähi-
gen. 2Eine angemessene Bildung, Erziehung und Betreuung ist durch den 
Einsatz ausreichenden und qualifizierten Personals sicherzustellen.

(2) Die Kinder sollen entwicklungsangemessen an Entscheidungen zum 
Einrichtungsalltag und zur Gestaltung der Einrichtung beteiligt werden.

Art. 11
Bildungs- und Erziehungsarbeit in Kindertageseinrichtungen; Erziehungs-
partnerschaft

(1) 1Das pädagogische Personal in Kindertageseinrichtungen soll alle 
Kinder entsprechend der Vielfalt des menschlichen Lebens unterschieds-
los in die Bildungs- und Erziehungsprozesse einbinden und jedes Kind ent-
sprechend seinen Bedürfnissen individuell fördern. 2Das pädagogische 
Personal soll die Kompetenzen der Kinder für eine Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben im Sinn eines sozialen Miteinanders fördern.

(2) Eltern und pädagogisches Personal arbeiten partnerschaftlich bei der 
Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder zusammen.

(3) 1Die pädagogischen Fachkräfte informieren die Eltern regelmäßig 
über den Stand der Lern- und Entwicklungsprozesse ihres Kindes in der 
Tageseinrichtung. 2Sie erörtern und beraten mit ihnen wichtige Fragen der 
Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes.
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Art. 12
Bildungs- und Erziehungsarbeit in Kindertageseinrichtungen für Kinder bei 
besonderen Bedarfslagen

(1) Kinder mit Behinderung und solche, die von einer Behinderung be-
droht sind, sollen in einer Kindertageseinrichtung gemeinsam mit Kindern 
ohne Behinderung betreut und gefördert werden, um ihnen eine gleichbe-
rechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.

(2) 1Die Träger von Kindertageseinrichtungen fördern die sprachliche Ent-
wicklung der Kinder von Anfang an und tragen hierbei den besonderen An-
forderungen von Kindern aus Migrantenfamilien (Art. 5 des Bayerischen 
Integrationsgesetzes – BayIntG) und Kindern mit sonstigem Sprachförder-
bedarf Rechnung. 2Die Kindertageseinrichtungen sollen im Rahmen des 
Art. 6 BayIntG dazu beitragen, die Integrationsbereitschaft der Familien 
von Migrantinnen und Migranten zu fördern.

Art. 13
Grundsätze für die Bildungs- und Erziehungsarbeit in förderfähigen 
Kindertageseinrichtungen; Bildungs- und Erziehungsziele

(1) 1Das pädagogische Personal in förderfähigen Kindertageseinrichtungen 
hat die Kinder in ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeiten zu unterstützen, mit dem Ziel, zusammen 
mit den Eltern den Kindern die hierzu notwendigen Basiskompetenzen zu 
vermitteln. 2Dazu zählen beispielsweise positives Selbstwertgefühl, Problem-
lösefähigkeit, lernmethodische Kompetenz, Verantwortungsübernahme so-
wie Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit.

(2) 1Das pädagogische Personal in förderfähigen Kindertageseinrichtun-
gen hat die Kinder ganzheitlich zu bilden und zu erziehen. 2Der Entwick-
lungsverlauf des Kindes ist zu beachten.

(3) weggefallen

Art. 14
Elternbeirat

(1) 1Zur Förderung der besseren Zusammenarbeit von Eltern, pädagogi-
schem Personal und Träger ist in jeder Kindertageseinrichtung ein Elternbei-
rat einzurichten. 2Soweit die Kindertageseinrichtung Kinder ab Vollendung 
des dritten Lebensjahres betreut, soll der Elternbeirat zudem die Zusam-
menarbeit mit der Grundschule unterstützen.

(2) 1Der Elternbeirat wird von der Leitung der Kindertageseinrichtung und 
dem Träger informiert und angehört, bevor wichtige Entscheidungen getrof-
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fen werden. 2Der Elternbeirat berät insbesondere über die Jahresplanung, den 
Umfang der Personalausstattung, die Planung und Gestaltung von regelmäßi-
gen Informations- und Bildungsveranstaltungen für die Eltern, die Öffnungs- 
und Schließzeiten und die Festlegung der Höhe der Elternbeiträge.

(3) Die pädagogische Konzeption wird vom Träger in enger Abstimmung 
mit dem pädagogischen Personal und dem Elternbeirat fortgeschrieben.

(4) Ohne Zweckbestimmung vom Elternbeirat eingesammelte Spenden wer-
den vom Träger der Kindertageseinrichtung im Einvernehmen mit dem El-
ternbeirat verwendet.

(5) Der Elternbeirat hat einen jährlichen Rechenschaftsbericht gegenüber 
den Eltern und dem Träger abzugeben.

Art. 14 a
Landeselternbeirat

(1) 1Bei dem Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales (Staatsmi-
nisterium) besteht ein Landeselternbeirat. 2Die Geschäftsführung obliegt dem 
Staatsministerium.

(2) 1Der Landeselternbeirat vertritt die Anliegen der Eltern und berät das 
für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege zuständige Staatsmi-
nisterium in wichtigen Fragen der frühkindlichen Bildung, durch die Be-
lange der Eltern berührt werden. 2Der Landeselternbeirat unterstützt das 
Staatsministerium ferner durch Beratung bei Fragen der Bedarfsplanung. 
3Das Staatsministerium bezieht den Landeselternbeirat in geeigneter Weise 
bei Fragen der Fortentwicklung der Kindertagesbetreuung in Bayern ein.

(3) 1Der Landeselternbeirat soll durch seine Mitglieder die Einrichtungs-
vielfalt auf Landesebene sowie die Angebotsvielfalt in Stadt und Land wider-
spiegeln. 2Auf ein ausgewogenes Verhältnis der Geschlechter ist zu achten.

(4) 1Dem Landeselternbeirat gehören 15 Mitglieder an, von denen eines 
den Vorsitz führt. 2Die Berufung der Mitglieder erfolgt durch das Staatsmi-
nisterium für die Dauer von zwei Jahren auf Grundlage von Vorschlägen von 
im Bereich der Kinderbetreuung tätigen Verbänden. 3Vorgeschlagen werden 
können Elternbeiräte nach Art. 14 Abs. 1 oder Eltern, deren Kind in der Kin-
dertagespflege betreut wird. 4Die erneute Berufung eines Mitglieds ist ein-
malig zulässig. 5Die Mitglieder können ihr Amt jederzeit niederlegen. 6Aus 
wichtigem Grund können sie durch das Staatsministerium von ihrem Amt 
abberufen werden. 7Die Mitglieder üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. 
8Für jedes Mitglied ist ein stellvertretendes Mitglied zu benennen. 9Für die 
stellvertretenden Mitglieder gelten die Sätze 2 bis 7 entsprechend.

(5) Das Staatsministerium berichtet dem Landtag nach Ablauf des 31. Ja-
nuar 2026 über die Umsetzung der Abs. 1 bis 4.
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Art. 17  Wissenschaftliche Begleitung, Fortbildung

Art. 15
Vernetzung von Kindertageseinrichtungen;  
Zusammenarbeit mit der Grundschule

(1) 1Kindertageseinrichtungen haben bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit 
jenen Einrichtungen, Diensten und Ämtern zusammenzuarbeiten, deren Tä-
tigkeit in einem sachlichen Zusammenhang mit den Aufgaben der Tagesein-
richtung steht. 2Kindertageseinrichtungen kooperieren insbesondere mit 
Frühförderstellen, Erziehungs- und Familienberatungsstellen sowie schul-
vorbereitenden Einrichtungen und heilpädagogischen Tagesstätten.

(2) 1Kindertageseinrichtungen mit Kindern ab Vollendung des dritten Le-
bensjahres haben im Rahmen ihres eigenständigen Bildungs- und Erziehungs-
auftrags mit der Grund- und Förderschule zusammenzuarbeiten. 2Sie haben 
die Aufgabe, Kinder, deren Einschulung ansteht, auf diesen Übergang vorzu-
bereiten und hierbei zu begleiten. 3Die pädagogischen Fachkräfte in den Kin-
dertageseinrichtungen und die Lehrkräfte an den Schulen sollen sich regel-
mäßig über ihre pädagogische Arbeit informieren und die pädagogischen 
Konzepte aufeinander abstimmen.

Art. 16
Bildungs- und Erziehungsarbeit bei Betreuung in Tagespflege
1Tagespflegepersonen haben die Aufgabe, die ihnen anvertrauten Kinder 
entwicklungsangemessen zu bilden, zu erziehen und zu betreuen. 2Sie ha-
ben dabei die erzieherischen Entscheidungen der Eltern zu achten.

Art. 17
Wissenschaftliche Begleitung, Fortbildung

(1) 1Für die wissenschaftliche Weiterentwicklung der Inhalte und Me-
thoden der außerschulischen Bildung und Erziehung hat der Staat durch 
geeignete Einrichtungen Sorge zu tragen. 2Das Staatsministerium wird er-
mächtigt, zu diesem Zweck durch Rechtsverordnung nach Maßgabe des 
Staatshaushalts die Einrichtung von Behörden innerhalb seines Geschäfts-
bereichs im Einzelnen anzuordnen und zu regeln.

(2) 1Zur Qualifizierung des pädagogischen Personals sind geeignete Fort-
bildungsmaßnahmen sicherzustellen und zu fördern. 2Hierbei sind die Fort-
bildungsmaßnahmen der freigemeinnützigen Träger in angemessener Weise 
zu berücksichtigen. 3Grundschullehrkräfte sollen im Hinblick auf die Zusam-
menarbeit mit Kindertageseinrichtungen einbezogen werden.
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5. Teil  
Förderung

Abschnitt 1  
Betriebskostenförderung

Art. 18
Förderanspruch

(1) 1Träger von Kindertageseinrichtungen haben unter den Voraussetzun-
gen des Art. 19 und nach Maßgabe von Art. 22 einen kindbezogenen Förder-
anspruch gegenüber den Gemeinden, in denen die Kinder ihren gewöhnli-
chen Aufenthalt im Sinn des § 30 Abs. 3 Satz 2 des Ersten Buches Sozial-
gesetzbuch (SGB I) haben (Aufenthaltsgemeinden). 2Ist die Gemeinde nicht 
leistungsfähig, besteht der Anspruch gegenüber dem örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe in den Grenzen seiner Leistungsfähigkeit. 3An-
sprüche kommunaler Träger gegen die Aufenthaltsgemeinde oder im Fall 
des Satzes 2 gegen den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind 
auf die kindbezogene Förderung nach diesem Gesetz beschränkt.

(2) 1Die Gemeinde hat für Kindertageseinrichtungen, die die Fördervoraus-
setzungen nach Art. 19 erfüllen, und für Großtagespflegen, die die Voraus-
setzungen des Art. 20 a erfüllen, einen Förderanspruch gegenüber dem Staat 
nach Maßgabe von Art. 21, wenn sie den vollständigen Förderantrag bis zum 
30. Juni des auf den Bewilligungszeitraum (Art. 26 Abs. 1 Satz 4) folgenden 
Jahres stellt. 2Stellt die Gemeinde den vollständigen Förderantrag in der Zeit 
vom 1. Juli bis 31. Dezember des auf den Bewilligungszeitraum folgenden Jah-
res, besteht ein Förderanspruch in Höhe von 96 % des Anspruchs nach Satz 1, 
wenn der so errechnete Förderanspruch über 10 000 € beträgt. 3Macht die Ge-
meinde den Anspruch nach Satz 1 Alternative 2 geltend, ist ein Förderan-
spruch des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe nach Abs. 3 Satz 1 
ausgeschlossen.

(3) 1Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben für Angebo-
te der Tagespflege, die die Fördervoraussetzungen des Art. 20 erfüllen, so-
wie in den Fällen des Abs. 1 Satz 2 einen Förderanspruch gegenüber dem 
Staat nach Maßgabe von Art. 25. 2Der Förderanspruch setzt voraus, dass 
der vollständige Förderantrag bis spätestens 30. Juni des auf den Bewilli-
gungszeitraum (Art. 26 Abs. 1 Satz 4) folgenden Jahres gestellt wird.
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